
Richtlinien zur Vergabe der eigenen Mittel des Stadtbezirksrates Ricklingen 
 
Der Stadtbezirk Ricklingen will das Zusammenleben der Bürgerinnen und Bürger nachhaltig 
fördern und unterstützen. Er setzt sich zudem für die Verbesserung von Lebensbedingungen 
im gesamten Stadtbezirk mit seinen Stadtteilen Ricklingen, Wettbergen, Oberricklingen, 
Mühlenberg und Bornum ein. 
Der Bezirksrat fördert die Eigeninitiative von Bewohnerinnen und Bewohnern und unterstützt 
Projekte und Maßnahmen insbesondere aus den Bereichen Erziehung, Kultur, Bildung, 
Soziales und Sport im Stadtbezirk. 
Hervorzuheben ist das Bestreben des Bezirksrates, soziale Vorhaben zu unterstützen und 
generationen- sowie nationalitäten-übergreifende Projekte zu erhalten und / oder zu 
initiieren. 
 
Anträge sind schriftlich zu richten an: 
Landeshauptstadt Hannover 
Bereich Bezirksratsangelegenheiten 
- OE 18.63.09.BRB - 
Postfach 125 
30001 Hannover 
 
Sie können auch per E-Mail an 18.63.09.BRB@hannover-stadt.de gesandt werden. 
In diesem Fall muss das handschriftlich unterzeichnete Antragsanschreiben im Original 
nachträglich übermittelt werden. 
 
Verfahren 
Die Finanz-AG berät Zuwendungsanträge mit dem Ziel, den Fraktionen im Bezirksrat 
einstimmig eine Beschlussempfehlung vorzuschlagen. Das Ergebnis der Beratungen wird 
formlos festgehalten. In Eilfällen kann die Finanz-AG im Umlaufverfahren per E-Mail 
zu einem Zuwendungsantrag eine Empfehlung aussprechen. Die Beschlussempfehlungen 
werden dem Bezirksrat als interfraktioneller Antrag zur Entscheidung vorgelegt. 
Die Finanz-AG kann dem Bezirksrat auch aus eigener Initiative bestimmte Maßnahmen oder 
Projekte zur Förderung empfehlen. 
 
Entscheidungskriterien 
Die Finanz-AG erarbeitet ihre Beschlussempfehlungen anhand der Umstände des Einzelfalls 
und grundsätzlich in freiem Ermessen. Die Ermessensausübung soll sich dabei an folgenden 
Kriterien orientieren: 
Zuwendungen werden für Projekte und Maßnahmen gewährt, die einen wesentlichen 
Wirkungsbezug zum Stadtbezirk aufweisen. Ein solcher Wirkungsbezug liegt insbesondere 
dann vor, wenn sich das Projekt oder die Maßnahme spezifisch an die Einwohnerinnen und 
Einwohner des Stadtbezirks richtet oder das Projekt im Stadtbezirk durchgeführt wird und es 
im öffentlichen Interesse liegt. Bei entsprechender Begründung durch die oder den 
Antragstellenden kann auch ein Wirkungsbezug in anderer Weise angenommen werden. 
 
Grundsätzlich werden Zuwendungen nur für Projekte und Maßnahmen gewährt, deren 
Umsetzung noch nicht begonnen hat. Wenn ein nicht vom Antragsteller zu vertretender 
Hinderungsgrund glaubhaft geltend gemacht wird, kann davon eine Ausnahme bewilligt 
werden. Darüber hinaus kann bei entsprechendem Antrag ein vorzeitiger 
Maßnahmenbeginn gewährt werden, ohne dass dieser einen Anspruch auf die 
Bewilligung einer Zuwendung begründet. 
Aufgaben, deren Erfüllung der Verwaltung der Landeshauptstadt obliegen, werden 
grundsätzlich nicht bezuschusst. In begründeten Ausnahmefällen können ergänzend 
Zuwendungen gewährt werden, insbesondere um den Qualitätsstandard zu erhöhen 
Laufende und wiederkehrende Ausgaben, wie z.B. Mieten und Gehälter, werden nicht 
bezuschusst. 
Für gewerbliche Projekte und Maßnahmen werden keine Zuwendungen geleistet. 



Anforderungen 
Der Antrag ist von einem Verantwortlichen, z. B. einem Mitglied des Vorstandes, zu 
unterschreiben. 
 

1.) Der Verwendungszweck muss klar erkennbar sein. Die beantragte 
Förderungssumme ist zu beziffern. 
 

2.) Es ist mindestens ein Kostenvoranschlag, ab einer Antragssumme von 1.000 Euro 
zusätzlich ein Vergleichsangebot beizufügen. 
 

3.) Dem Antrag ist ein Finanzierungsplan beizufügen, aus dem sowohl Eigenleistungen 
als auch Drittmittel hervorgehen. Es ist zu bestätigen, dass Eigenmittel nicht in 
ausreichender Höhe erbracht werden können, sowie ggf. darzulegen, dass andere 
Fördermittel nicht zur Verfügung stehen. 
 

4.) Aus der Zuwendung können keine weiteren Ansprüche abgeleitet werden. 
 

5.)  Anträge sollen spätestens einen Monat vor einer Bezirksratssitzung eingereicht 
werden, um in dieser Sitzung entschieden zu werden. Der Bezirksrat behält sich vor, 
Anträge zurückzustellen, wenn sie nicht abschließend beraten werden konnten. 

 
Pauschale Zuwendungen an Arbeitsgemeinschaften 
Die Arbeitsgemeinschaft Ricklinger Vereine, die Arbeitsgemeinschaft Mühlenberger und 
Bornumer Vereine und der Verband Wettberger Vereine erhalten zur Unterstützung ihrer 
Arbeit am Anfang eines jeden Jahres 1.500 Euro. 
 
Außerdem erhalten die VWV, die IG Mühlenberg sowie der Butjerbrunnenverein, jeweils 250 
€ als Weihnachtszuwendung. 
Der Verbrauch der pauschalen Zuwendung ist der Verwaltung bis zum 28.02. des 
Folgejahres anhand geeigneter Originalbelege nachzuweisen. 
Darüber hinaus können diese Gemeinschaften einmal jährlich zusätzliche Mittel für die 
Durchführung von Festen beantragen. 
Vereine erhalten für Jubiläumsfeiern anlässlich Ihres 25., 50., etc. Bestehens eine 
Zuwendung in Höhe von 10 Euro pro Jahr des Bestehens. Ausnahmen bei anders 
terminierten Jubiläen, z.B. bei Karnevalsvereinen werden zugelassen. Über die Gewährung 
der Mittel entscheidet der Bezirksrat per Beschluss, ausnahmsweise auch nachträglich, 
wenn der Bezirksbürgermeister aus Repräsentationsmitteln in Vorleistung getreten ist. 
 

Hannover, 01. Dezember 2022 


